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Probleme der militarischen Fiihrung im Alten Biinden

Von Christian Padrutt

In jenem kritischen Moment der Schlacht an der Calven, da ein
letzter Druck der anstirmenden Biindner die Uberwindung der
Schanze moglich machen konnte, feuerte Benedikt Fontana, der An-
fuhrer der Grisonen, seine «socii» zu einer neuen Anstrengung auf:
«He1 fraischgiamaing meis matts; cun mai ais par un huom da far,
uai brichia guardad; u chia hoatz Grischuns e ligias, u maa non pla.»

Mag dieser Ruf in dieser oder einer anderen Form im Kampf-
getimmel erschollen sein, jedenfalls verbirgt sich dahinter die gesamte
Problematik des Biindner Krieges, insbesondere jedoch auch jener
Fihrung, die dem Alten Bundner Krieger vorsteht, den — dies sei hier
nur als knappe Zusammenfassung von bereits Gesagtem und Gedruck-
tem gegeben® — das Elementare und Agonale in der unaufloslichen
Einheit von kriegerischer Wildheit, kriegerischem Hochmut und Stolz,
aber auch kriegerischer Empfindlichkeit charakterisiert. Daraus flieB3t
sein Tun im Krieg; nicht aus Uberlegung und Idee. Seine Kriegfiih-
rung widerspricht der denkenden Vernunft. Wegen scheinbarer Klei-
nigkeiten zu Felde zu ziehen, im hohen Winterschnee tibers Gebirge
gegen den Feind zu marschieren, den Gegner auch im ungiinstigen Ge-
linde und unter verderblichen Bedingungen ungestiim zu berennen,
sich vom konkreten Streben nach Gewinn ebenso beeinflussen zu las-
sen wie von der abstrakten Sucht nach Ehre und Ruhm, den Vorteil
einer gewonnenen Schlacht unausgeniitzt zu ubersehen und nach
eigenem Willen heimzuziehen — das sind des Alten Biindner Kriegers
Schwichen und Stidrken zugleich. Das Kriegertum ist keine Funktion
des Staates, weil die Krieger wesentlich aullerhalb staatlicher Bezirke
und damit auch staatlicher Kontrolle stehen; es sind einerseits die
knabenschaftlichen, anderseits die flottanten Elemente. Beide aber sind
nur in bescheidenem Maflle der Obrigkeit untertan und befolgen ihre

* Dieser Artikel entspricht dem vom Verfasser am 8. Mai 1961 in der Biindnerischen
Offiziersgesellschaft gehaltenen Vortrag; die Quellenstellen und Belege finden sich in seiner
demnichst erscheinenden Dissertation «Krieg und Staat im Alten Biinden».
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Gesetze nur so weit, als sie ihnen zufilligerweise in den Kram passen.
Sie sind den buindischen und blutsmiBigen Bindungen verhaftet und
ihre Disziplin ist allein die bedingte Anerkennung des Stirkeren und
Stdrksten, nie cin Gehorsam von unten an sich. Nicht dem Paragra-
phen oder einem vagen vaterlindischen Schlagwort, nur der Faust
des Tiuchtigsten leihen sie ihre Kraft.

Solchermalien geartete Kriegerscharen zu fithren und gar erfolg-
reich zu fithren, verlangt dem Iahrer weit mehr an Personlichkeit und
personlicher Strahlungskraft ab, als in spiteren Jahrhunderten, wo
die Truppe sich an das langsam aulgerichtete und dann hart auflie-
gende Joch des militdrisch organisierten Staatcs gewohnt hat und
dementsprechend handelt — von den kriegshandwerklichen Fahigkeiten
und Begabungen ganz zu schweigen. Im Alten Binden sind wir da-
von meilenweit entfernt; hier stehen die beiden Personlichkeiten von
Fiithrer und Untergebenem auf derselben Stufe und nur die Stiarke der
Charaktere entscheidet, welcher obenausschwingt, wobel stets dic
Moglichkeit offen bleibt, daB ein Wechsel eintritt.

Edgar Schumacher umschreibt dic « Fiathrung» als «jene eigentiim-
liche Kraft, die aus der Masse ein beseeltes Wesen mit allen Gaben und
Kennzeichen eines Individuums macht. Wo I'tthrung waltet, wird je-
der Verband, vom Heere bis zur kleinsten Einheit, mit dem Charakter-
zuge des Wollens gestempelt, geht durch jedes Handeln eine hinreiflen-
de und in ithrem vollen Ausdrucke unwiderstehliche Einheit der Ab-
sicht. Um den Begriff der Fithrung zu erschaften, gentigt es noch bei
weitem nicht, dal3 einer befiehlt und viele gehorchen. Fihrung im
cchten Sinne gedeiht nur auf dem Boden eines gegenseitigen Einver-
nehmens; sie ist ein Zustand und nicht cine gelegentlich wiederkeh-
rende AuBerung. Sie kann sehr wohl auch anonym sein; ja, sie ist es
gerade in besonders iiberzeugenden Beispiclen. »

Diese wohlklingende Definition hat — wie jede Begriflserklarung —
ihre schwachen Seiten. Ihrer Anwendung in vollem Umfange auf den
Fithrer des Alten Biindner Kriegers stehen die gewichtigen Gegen-
eriinde der historischen Fakten gegeniiber, dic auch hier das Bild we-
sentlich differenzieren und sich gegen die Einordnung in ein wohl-
gefalites Wortgetiige stemmen.
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Die Fithrung, dic wir knapper und freier als jene Kraft bezeichnen
maochten, die aus einer Vielzahl von Individuen durch die innere Aus-
richtung auf ein gemeinsames Ziel eine Einheit in Denken und Han-
deln formt — wobei tber den Umfang und vor allem die Dauer dieser
Einheit bewuBt nichts ausgesagt ist — erhilt ihre wesentliche und ent-
scheidende Bestimmung und Charakterisierung durch die Personlich-
keit des Fuhrenden und seiner Abhdngigkeit von anderen Kriften.
Fiuhrung im Kriege wird in jedem Falle — um mit Edgar Schumacher
zu sprechen — von Menschen ausgetibt und strebt mit Menschenkraf-
ten ithre Ziele an. Sie ist keine Fachangelegenheit, sondern «eine all-
gemeine und durch ihre Konzentration beispielhafte AuBerung der
Seelenkraft».

Im Krieg des Alten Bindens ist Personifizierung des Fihrers der
Hauptmann als Vor-Kampfer schlechthin. Theoretisch kann er im
Extremfalle der engsten Bindung an die Inhaber der politischen Ent-
scheidung als «staatlicher Hauptmann» bezeichnet und betrachtet
werden oder aber — im anderen Falle - als «freier Hauptmann», wenn
er unabhingig jeder politischen Bande ist. Dazwischen liegen alle
Schattierungen und Variationen einbeschlossen. Das Kriterium ist
zum allerwenigsten die Bestellung der militdrischen Fiahrung durch
den Rat oder die Landsgemeinde, sondern die bestindige Feststel-
lung, ob die Hauptleute — mogen sie nun ein Bundeskontingent von
3000 Mann oder eine Gruppe von 5 Zusdtzern fithren — thre Aktionen
mit der staatlichen Politik in Einklang bringen und sie innerhalb jener
Bahnen sich abspielen lassen, die vom politischen Ziel vorgezeichnet
sind. Dabei ist der Hauptmann einerseits der verlingerte — militdrische
— Arm der zivilen — politischen — Fithrung, anderseits erscheint er den
Knechten als Ausdruck, als Personifizierung des Gemeinwesens. Ge-
rade in einem Gemeinwesen wie den Drei Binden, in denen sich der
Staat nicht in einer einigenden Staatsidee, wohl aber in der «somma
autorita» der politischen Lenker als Personlichkeiten sui generis kund-
tat, i1st die Bindung zwischen den beiden Kriften eine durchaus per-
sonliche im Sinne menschlicher Bande und Beziechungen mit all ithren
Zufilligkeiten, Vor- und Nachteilen. Stellt man dazu die staatliche
Gliederung der einzelnen Biinde und das Fehlen einer politischen Fiih-
rung der vereinigten Glieder in Rechnung, so ergibt sich die schwere
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Aufgabe des staatlichen Hauptmannes: er stand zwischen Hammer
und Ambof3, zwischen den Instinkten der Krieger und den Absichten
der Obrigkeit, des Rates nicht allein wie in den eidgendssischen Orten,
sondern einer Vielzahl von Biindnispartnern, deren Interessen nicht
immer parallel liefen und laufen konnten. Die Versuchung war in je-
dem Moment groB3, auf Grund der Fuhrungskraft regionale und lokale
— wenn nicht gar private — Ziele zu erreichen; sie lieBen sich am Ende
immer mit dem Hinweis auf eine politische Gruppe mit gleichen Pla-
nen rechtfertigen. Die Schwiche der politischen Fithrung im Alten
Freistaat der Drei Biinde folgerte die Stirke der militdrischen Leitung
und die Verlagerung des Schwergewichtes vom Ratssaal auf den
Kampfplatz. So konnte denn auch der staatliche Hauptmann leicht-
lich zum freien Fithrer werden. Der Hauptmann ist einerseits Ver-
treter der Obrigkeit, deren Ziele sich mit jenem der Knechte nicht
durchwegs decken, anderseits flieft in seinen Adern gleich erhitzbares
Blut wie in jenen der Knechte; wire dem nicht so, kénnte er nicht
Hauptmann, nicht Fiuhrer werden. Der freie Hauptmann dagegen ist
den Knechten durch blutsmifBige oder brauchtiimliche Bande ver-
pflichtet. Fallen beide Fithrungsprinzipien im selben Fithrer zusam-
men — und das war meist so —, vermochte oftmals der Knecht in diesem
Spannungsverhiltnis den Ausschlag zu geben.

Man versteht es, wenn die Obrigkeit versucht war, ihre Macht nur
solchen Minnern zu delegieren, die bereits durch ihre zivile Position
dem Gemeinwesen verpflichtet waren, soweit nicht sogar die zivile
Fithrung mit der militarischen Spitze identisch war. A propos Spitze:
Nebenbei sei klargestellt, daB im spitmittelalterlichen Kriege eine
Fithrungshierarchie im Sinne unserer modernen Gradabstufung nicht
vorhanden war; der altbiindnerische Hauptmann vereinigte die
Funktionen des Zugfithrers mit jenen des Einheitskommandanten und
der Stabsoffiziere. Kein Wunder, dal3 die Zahl der Hauptleute grof3
war und ein Eidgenosse einst nach Bern schrieb, es sei an «haupt-
lithen» und Fihrern «us allen dryg Pindten noch ein grof3e anzal
vorhanden gsin».

Das flieBende Ubergehen vom staatlichen zum freien Hauptmann
und auch umgekehrt ist eine Folgeerscheinung der Charakterologie
des Biindner Kriegertums, die hier nicht zur Diskussion steht. Sie wird
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aber im biindnerischen Raume wie in der Eidgenossenschaft — wofiir
auf die Dissertation von Albert Sennhauser verwiesen sei — wesentlich
beschrankt durch die Tatsache der offenkundigen Identitit zwischen
politischer und militarischer Fihrung. Damit konnten namlich die
politischen Intentionen und kriegerischen Ereignisse aufeinander abge-
stimmt werden, vor allem aber nahm damit der Staat direktesten Ein-
fluB auf den Krieg; durch seine Trager konnte er versuchen, den
Kampf der Politik unterzuordnen.

So zogen Biindens Landammainner und Biirgermeister immer wie-
der an der Spitze der Knechte aus, und das Volk erwartete von seinem
Obern, daB} er «ein trefflicher mann zum krieg und waaffen» sei. Und
sie. waren es auch: Nikolaus Beeli, Landammann auf Davos, fiihrt
1486 den Zehngerichtenbund ins Veltlin, und sein Kampfgenosse Jo-
hannes Locher, der dem Kontingent des Gotteshausbundes vorstand,
hat als Churer Burgermeister eine bedeutende Rolle gespielt. Mit
Hartmann von Capaul vom Grauen Bund schlieBen diese drei Haupt-
leute mit Mailand Frieden; sie sind die politischen und militdrischen
Gewalthaber in einem, sie bezeichnen sich «als gewalthabern der herr-
schaft». Hartli von Capaul, nach dem Tode Benedikt Fontanas ober-
ster Fithrer der buindnerischen Truppen im Schwabenkrieg, ziahlte zu
den «hervorragendsten Staatsmédnnern der Drei Biinde in jener Zeit»;
Balthasar Scheck als Inhaber der erblichen Herrschaft Steinsberg, iibte
ebenso groBen EinfluBl aus wie Benedikt Fontana als bischoflicher Vogt
auf Reams, der als Schiedsrichter in internen Streitfidllen und Grenz-
streitigkeiten mit Mailand wirkte.

Hauptmann Hans Riiedi, der «an der schlacht von Meyenfeldt
gsin», wurde 1517 und 1519 Landammann auf Davos. Conradin von
Marmels, 1499 «nochmals des Gotzhus oberster hauptmann», war
daneben osterreichischer Pfandinhaber von Rhizins und einer der
Michtigsten im Lande. Und an der Calven lie3 ein bedeutender Teil
des Churer Ratsherren-Kollegiums sein Leben. Landammann Con-
radin Beeli war «obrister haubtmann» des Zehngerichtenbundes bei
der Eroberung des Veltlins, Rudolf von Marmels war Herr zu Halden-
stein und Burgermeister zu Chur, hatte als Landeshauptmann im Velt-
lin nach der Schlacht bei Marignano einen Aufstand niedergeschlagen
und war im Ersten Misserkrieg Oberbefehlshaber; «nus h’vaiv ingiin
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chi I'fas inguel». Dem Davoser Bannerherr Peter Miller wurde «vor
Cleflen ein aug usgeschossen», aber da er sich «chrlich gehalten»,
reichte es thm 1549 zur Landammannswiirde. Paul Buol, zwischen
1527 und 1565 mehr als dreiBig Mal Landammann auf Davos, stand
beim berithmten Sturm auf Morbegno in vorderster Front und wurde
«1in einer achslen lam geschossen». Auch sein Amtsbruder Hans Guler
zahlt zu den hervorragendsten Anfithrern im Ersten Miisserkrieg.
Fahnrich Hans Buol wurde 1534 und 1549 Landammann auf Davos.
Auch der langjahrige Churer Birgermeister Luzius Heim soll die bei-
den Miisserkriege durchgekampft haben. Und Johann von Marmels,
als Herr von Rhiézins einer der gewichtigsten Hauptherren des Obe-
ren Bundes, fiel im Zweiten Miisserkrieg vor Morbegno. Jann Jori
Battaglia erhielt in diesem Gefecht als Landvogt zu Oberhalbstein
«ein kuglen durch sinen mantel one verlezung sines lybs geschossen».

Jakob Travers machte als junger Mann 1m Ortensteiner Fihnlein
den Zweiten Misserkrieg mit, wurde bischoflicher Hofmeister, ver-
teidigte Bischof Thomas von Planta vor Julius I11. in Rom, war Herr
auf Ortenstein und Ammann in Tomils. Und nicht zu iibersehen in
seiner ganzen Grole: Johann Travers, «uomo di molta autorita tra i
Signori de le Tre Lighe, accorto ed ingegno», Landschreiber, Land-
ammann, Kanzler und Hotmeister des Bischofs, Landeshauptmann im
Veltlin, Mitkdmpfer vor Marignano, Tagsatzungsgesandter nach Mai-
land, Venedig und an den kaiserlichen Hof, Dichter und Reformator,
vom Kaiser geadelt; ciner der gréBten Staatsminner und hervor-
ragendsten Bundner nicht nur des 16. Jahrhunderts; er hat den Ersten
und Zweiten Miusserkrieg an vorderster Front mitgemacht und die ro-
manische Sprache erstmals schriftlich fixiert, indem er den Ersten
Mausserkrieg besungen hat. Wobel es uns symptomatisch scheint, daf3
die romanische Literatur als Bindner Charakteristikum mit einer Ver-
herrlichung eines kriegerischen Ereignisses thren Anfang nimmt.

Die Identitit war nirgends so deutlich wie im Clefner Zug von
1585, an dem sich vom Oberen Bund zur Vertretung seiner Interessen
nur Hauptleute beteiligen, die auch das politische Leben beherrschen:
Landeshauptmann Paul Florin von Disentis; Landrichter Gaudenz
von Obersaxen; Ammann Luzi von Ilanz; Landrichter Johann Planta,
Inhaber von Rhiziins; Podestat Stof. Ragett; Ammann Johann Gal-
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geer aus dem Schams und Landrichter Johann von Mont aus dem
Lugnez. Vom Zehngerichtenbund waren Landammann Flurt Spre-
cher aus Davos, Landammann Johann Baret aus Klosters, Podestat
Johann Enderli, Landammann Hartmann de Hartmann aus Chur-
walden im Felde, wihrend der Malanser Richter Ambrosi Gugelberg
von Moos an der Steig Wacht hielt. Der Gotteshausbund entsandte
seine Truppen unter Landvogt Abraham Gantner; Podestat Joh. Hu-
ber, Ammann in Zizers; Landvogt Anton von Salis-Rietberg; Am-
mann Marquart von Tomils; Landvogt Albert Baselgia aus dem Ober-
halbstein; dem IL.andsknechtefithrer Peter Corn von Castelmur und
dem SchloBwart Joh. Zun aus Remiis. Der dominierende Mann im
Gotteshausbund, der Biirgermeister von Chur, Hans Bavier, der «si-
nes hochen verstandts halben zuo grofBlen empteren ufgestigen» —
nimlich zu Zunftmeister, Stadtrichter und Stadtvogt — wurde als
«iiber ein ganz Regiment kricgsleiith us dem Gozhus oberster Hopt-
man erwellt». Als Landesfahnrich amtierte Johannes Guler, schon da-
mals eine einflullreiche Gestalt.

Diese personelle Vereinigung von politischer und militirischer
Fihrung, ziviler und kriegerischer Obrigkeit hatte mehrfache Vorteile.
Einmal behielten dieselben Persénlichkeiten das Heft in den Héinden
in beiden Bereichen; der Krieg konnte den politischen Bediirfnissen
angepalit werden — sofern nicht Krifte von unten ihren Willen durch-
zusetzen vermochten. Fur die Mannschaft hingegen blieb durch die
bruchlose Naht des Uberganges dasselbe Respektverhiltnis an sich be-
stehen; die Fithrung war demnach nicht eine AuBerung des Momen-
tes, sondern ein Zustand.

Eine auch nur flichtige Ubersicht iiber diese angefiihrten Beispiele,
die nicht Anspruch auf Vollstindigkeit erheben kénnen und wollen,
gibt auch iber die soziologische Struktur der obrigkeitlichen Fithrung
beredten Aufschluf3: Die obrigkeitliche Fihrung wird in ihrer tber-
wiegenden Mehrzahl aus den alten und auch in spéteren Jahrhunder-
ten die Geschicke Biindens lenkenden groBlen, weitverzweigten und
einfluireichen Familien gestellt. Dies ist ein wesentlicher Zug der
Bundner Geschichte: die fithrenden Geschlechter — um nicht Adel zu
sagen — beherrschen oberschichtig die Politik ebenso wie den Krieg.
Die freien Familien — sofern sie nicht Adelige waren, strebten sie nach
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Adelstiteln, wobei ihre kriegerische Tiuchtigkeit nicht wenig zur Er-
langung beitrug — stellten die politische Fithrung auf der obersten wie
untersten Ebene, als Ammann einer Gemeinde wie in der Land-
richterwiirde.

Auf diese Geschlechter stiitzte sich das politische wie militirische
Biinden ab; sie waren unbestrittene Trager ciner imponierenden krie-
gerischen Tradition. Dazu trug ihre Lebensform und ihr Lebensstil
nicht unerheblich bei. Mithe und Arbeit nur bedingt erlebend, lag ihnen
nichts ndher als Fithrertum in jedem Bereich des Lebens. Unbekiimmert
um Existenzfragen, besallen sie die schopferische Mulle als praktische
Voraussetzung zur natirlichen kriegerischen Betdtigung. Erinnern wir
uns,was Gustav Benerdazubemerkt: « Graubtinden mitseiner gegeniiber
Bern achtmal kleineren Bevolkerung hitte im gleichen Verhiltnis den
124 Berner Generalsoffizieren 16 Truppenfithrer im dhnlichen Rang
entgegenstellen miissen; statt dessen sind deren 70 in diese hiéchsten
Grade gelangt. Die Bindner Familie von Salis iibertrifft mit 28 Gene-
ralsoffizieren nicht nur die Berner, sondern wohl alle Schweizer Patri-
zierfamilien. »

Dabei fufite ihr Fithrertum durchaus auf dem Recht und der Macht
des Stiarksten und Tichtigsten. Die politischen Fahrungsposten waren
in Biinden keine heutigen Ratssessel; <ie waren die Garanten fiir einen
bestandigen Kampf aller gegen alle, ithr Inhaber hatte sich seiner
Feinde zu erwehren; und dies nicht nur in geistiger Auseinanderset-
zung, sondern nur zu oft in handgreiflichen Tatlichkeiten. Der ge-
meine Mann warf ohne Hemmungen Magistratspersonen nieder oder
verletzte sie schwer, wenn sie Entscheide féllten, die ihm nicht palten.
Die Angegriffenen schreckten jedoch vor Gewaltanwendung keines-
wegs zuriick; so griffen zwei Priattigauer den Landvogt Dietegen von
Salis an; «und hat sich der landvogt nach empfangner wunden der-
maBen gwert und widerstant gethon, das bedi, vatter und son (2 gros
starc man) uf dem flacken tod blieben sint». Die Faust galt auch einem
Behordemitglied oft mehr als der Geist: Von den ins Misox gesandten
Boten 1487 meldete ihr mailandischer Gesprdchspartner, «che non
havevano alcuna commissione in scriptis et che cosi ¢ loro usanza de
fare senza scripto». Als sich die Verhandlungen in die Linge zu zie-
hen begannen, sprachen sie plétzlich deutsch, was die Mailander er-
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ziirnte, aber wieder erfreute, als ithnen einer sagte, «che volevano an-
dare a bevere». :

Nicht so sehr Uberlegungen am Schreibtisch als vielmehr Brutali-
tat, Hinterlist und naturhaftes Triebleben waren die Charakteristika
der Fihrer. Im steten Kampfe galt es sich zu behaupten; im Klein-
krieg, im Raufhandel und in der Schligerei. «Nobilitas viguit tum
temporis armis» — damit formuliert Simon Lemnius die Kriegstiichtig-
keit des biindnerischen Adels.

Diese Finheit der gesamten Fithrung im weitesten Sinne durch die
adeligen und freien Geschlechter wirft iibrigens ein sonderbares Licht
auf die gesamte Literatur iiber die sogenannten Biindner Freiheits-
bestrebungen und die Befreiung vom Feudalismus — er lebte auf ver-
traglicher Basis im Flitterkleid «demokratischer» Einrichtungen wei-
ter.

Die geistigen Fahigkeiten der obrigkeitlichen Fiithrung sind nicht
leicht anzufithren, weil die chronikalischen Unterlagen weitgehend
fehlen. Es ist aber aus den knappen Charakterisierungen herauszu-
lesen, dafl dem Verstand und der Vernunft eine Vorzugsstellung ein-
gerdaumtwurde; derideale militdrisch-politische Fithrerist « treffenlich »
zu Krieg und Frieden, «geschickt, hochverstendig, wohlweis, wunder
hoch verstendig, gar weltweis und tugendhaft». Der «wohlberedte»
Fahrer i1st ein kiithl rechnender, abwidgender, die Chancen und das
Risiko einkalkulierender, verniinftiger und verstindiger Mann. Dar-
aus entspringt so oft der Konflikt zwischen Fihrung und Kriegerschar.
Anderseits schlieft diese Haltung nicht aus, dall die obrigkeitliche
Fihrung, einmal in Reich- und Griffweite des Gegners, ebensolchen
Furor Raeticus entwickelt wie der gemeine Knecht, Aber der Unter-
schied liegt darin, daf sie vorerst versucht, einen verniinftigen Weg
einzuschlagen, also der Ratio den Vorzug gibt vor dem Motus naturae.

Die kriegerische Tiichtigkeit ist ein integrierender Bestandteil der
biindnerischen Fihrerpersonlichkeit; fehlt sie, fdllt es unangenehm
auf: «Noster consul non est miles, et caeteri militares hanc moram
aegre ferunt» heillt es vom Churer Biirgermeister einmal. Dieses Fiih-
rerbild ist sogar im kirchlichen Bereich vorhanden; der Bischof von
Chur war durch Jahrhunderte ein Mann, der sich auch mit kérper-
lichen Fahigkeiten zu verteidigen wufite, der eine kriegerische Aktion
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ohne Hemmung unternahm, cin Mann auch des Schwertes. Die Ab-
neigung Heinrich von Hewens gegen den Krieg von 1499, sein Flucht-
versuch aus dem Lager vor Miinster und seine Bemithungen um den
Frieden um jeden Preis, machten ihn in den Augen des gemeinen
Knechtes zur Travestie einer Fithrerpersonlichkeit.

Die Kraft der obrigkeitlichen Fihrung beruhte nicht allein — viel-
leicht zum wenigsten — auf dem Buchstaben eines diirren Staatsgeset-
zes, aul Grund dessen der Fihrer sein Amt austibte, sondern ging von
tieferen Bindungen aus. Der obrigkeitliche Fithrer in Krieg und Frie-
den war, wenn nicht der Beste, so doch der Tiichtigste und Stirkste,
der Erste, der scine Kraft aus persénlichen Erfolgen schopfte. Er war
der Starke, weil er personlich stark war, nicht allein weil er die Ehre
und das Ansehen des Gemeinwescns verkorperte. Der Eid zur Fiuhrung
ist objektiv und ebenso sehr subjektive Bindung, denn er wird denselben
Fithrern bereits im Frieden geleistet, die Bindung ist demnach ein Zu-
stand. Sie konnte nur erwachsen aus personlicher Fuhrungskraft. So
ist es auffallend, daB in der ganzen Biindner Geschichte das Bergell
stets eine private Domine der Familie von Salis gewesen ist, dessen
Militar die Salissche Privatmannschatt abgab. Selbst bei kriegerischen
Aktionen riickten Fahnlein unter Fihrung der Salis aus. Wir vermogen
aus diesem Beispiel zu ersehen, wie sehr personliche Bindung mitspie-
len kann. Auch der staatliche Hauptmann kann also seine Gefolg-
schaft besitzen, und Simler sagt nicht zu Unrecht, es «gebe die besten
und dapffersten hauffen / die von freunden und bekannten versamlet
werden». Die Uberlieferung, daB Benedikt Fontana, Vogt auf Reams,
in den Dorfern des Oberhalbsteins seine Aushebungsméinner hatte und
zur Schlacht an der Calven Jiinglinge von 16 Jahren aufwidrts mit-
nahm, gibt mindestens einen Hinweis, dal3 der staatliche Hauptmann
in Biinden einen wesentlichen Teil seiner Fithrungskraft aus der per-
sonlichen und privaten Bindung bezog.

Wieviel mehr gar die freien Hauptleute, dic als Tapferste, Ver-
wegenste, Stiarkste und Fahigste aus den Knechten hervorgegangen
waren, gewissermalBen potenzierte Kriegsknechte darstellten! Als Ein-
zelner konnte eine solche Fiihrerpersonlichkeit «sine gesellen» zu einer
«geselschaft» oder «friheit» sammeln und auf eigene Faust ins Ield
ziehen, wobei dic personlichen Beziechungen und Bindungen zweifellos
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eine entscheidende Rolle spielten, besonders im kleinrdumigen Gebilde
des Personenverbandes der alpinen Dorfschaften. Die Gefolgschafts-
bildung liegt in der Anlage des Menschen begriindet und ging in Biin-
den bis auf den heutigen Tag nicht verloren. Sie schliefit duBBeren
Zwang weitgehend aus, die Abhingigkeit beruht auf einer freiwilligen
und unausgesprochenen Zustimmung des Gesellen gegeniiber seinem
Vorbild. Da3 daneben die brauchtiimliche Bindung — etwa des Haupt-
manns ciner Knabenschaft — sich auch im Kriege voll auswirkte, ver-
steht sich, zumal die Knabenschaften wesentliche Kriegstriger im
Alten Biinden waren.

Bleiben wir beim obrigkeitlichen Hauptmann. Die enge Bindung
wird gefordert durch die vorwiegende Volkswahl. Innerhalb der Hoch-
gerichte wurden die Kriegsamter mit der « mehren Hand» besetzt, so
bestimmt das Misoxer Statut von 1645, «che gli Officiali di Guerra di
questa nostra Vale siano elletti in publica Centena, cio¢ Baner, Capi-
tano, Locotenente, Alfier, ¢ Sargente». Selbst die Kriegsverfassung von
1794 sah eine Wahl der Hauptleute, Leutnants, Fahnriche und Unter-
offizierc durch das Mehr im Gericht vor.

Jeder Bund besall von der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts weg
als militarischen Oberfithrer einen Obersten, der als «oberster Feld-
hauptmann» bezeichnet wird. Im Kriege selbst bildete er zusammen —
eine Parallele zur politischen Behorde der Haupter — mit seinen beiden
Kollegen den Kriegsrat, eine Art Oberleitung des Krieges.

Von Bedeutung ist die Wahl insofern, als sie ein weiteres Positivum
in der gegenseitigen Bezichung zwischen Mannschaft und Fiithrung
darstellt; im kleinen Personalkreis der Gerichtsgemeinden, wo der
menschliche Zusammenhang besonders stark sein konnte, wurde mit
der Wahl eines einflulreichen Mannes — der zudem immer seine Ge-
folgschaft und Anhinger zur Stelle hatte — zum staatlichen Fihrer nur
die private Macht bestdtigt. Diese Art Bindung war zweifellos starker
als diejenige, die durch das Einsetzen von einer anonymen und ent-
fernten Stelle des Staatswesens erreicht wurde. Uns scheint, daf3 nicht
zuletzt deswegen eigentliche Konflikte zwischen Mannschaft und Fiih-
rung nicht iiberwiegen, sondern in staatlichen Zigen eher die Aus-
nahme bilden.
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Bei aller Dirftigkeit der Quellen tiber die Funktionen der einzel-
nen Fihrungsimter wie threr Besetzung ist doch die hervorragende
Stellung der Fahnriche und Bannermeister nicht zu tibersehen. Der
Féahnrich als Bewahrer und Triger der Gerichtsfahnlein, der Banner-
meister als Hiter des Banners des einzelnen Bundes, hatte eine Macht
und Bedeutung, die sich nur aus der Symbolkraft der Fahne, die ja zu
den begehrtesten Beuteobjekten gehort, ableiten 146t. Die Davoser und
Lugnezer Bannerherren haben sich als hervorragend kriegstiichtig er-
wiesen. Der Bannerherr mullte ein grofler schoner Mann sein und
‘wurde auf Lebenszeit von der Landsgemeinde gewihlt. Als Hiiter der
Fahne, des Feldzeichens, verkorperte er in erhéhtem MafBe die staat-
liche Gewalt. Deswegen besagt der alte Lugnezer Bannerherreneid mit
aller Deutlichkeit, daB3 der Bannerher niemals das Fahnlein lupfe, oder
Fahnlein, Banner und Standarte ohne die Erlaubnis der Obrigkeit
oder des versammelten Volks der Landsgemeinde herausgebe.

Es ergibt sich aus dem tiber die staatliche Fithrung Gesagten eine
innerlich amorphe Fithrung, sie ist infolge der staatlichen Aufgliede-
rung zwar bereits auf einer tiefen Fihrungsstufe gewahrleistet, wenig-
stens in der duBeren Form, doch bel dem BewulBtsein der Eigenstaat-
lichkeit jedes Gerichtes lag die Versuchung fiir die Fithrung — zumal
eine straffe und einheitliche Fithrung auf der Stufe des Gesamtbundes
fehlte — nahe, eigene Ziele zu verfolgen und sich vom gesamtstaatlichen
Plane und Interesse abzusondern; damit war der Schritt von der staat-
lichen zur freien Fihrung sehr klein.

Aus der Fiille der kriegerischen Fakten seien hier nur wenige Bei-
spiele ausgewihlt, die auch die Schwierigkeiten praktischer Art der
Biindner Fithrung charakterisieren sollen.

Die «circha cinquanta compagni» des Sohnes von Graf Jérg von
Werdenberg-Sargans bilden die entscheidende Angriffskraft beim Aus-
bruch des Kampfes mit Mailand 1486/87, welche die Kriegslustigen
des Rheinwaldes, des Grauen Bundes und schlieBlich aller Drei Bunde
mitriB, entgegen dem ausdriicklichen Willen der Obrigkeit, gleicher-
mafBen wie im Schwabenkrieg, von dem eine unbekannte Quelle sagt:
«EB begab sich, daB ein lediger von Salgans ain Volk Jm Engadin an
sich henckt, derselb wal3 den Aidgnossen und Grawenpuntnern ver-
want, mit demselben volck zoch er vor Fasnacht Jn da3 Munsterthal,

130



und nam dasselb frowen Closter Jn...» Im Kampfe selbst taten sich
recht eigentlich die Fithrereigenschaften kund, muften sich kund tun,
wollte der Fihrer die Fihrung behalten. Die Hauptleute treten vor
ciner Schlacht — wie etwa an der Calven — oder einem Sturmlauf zu-
sammen, um sich tiber die Art und Weise des Vorgehens zu einigen,
wie vor der Feste Musso, «welches schlo3 die haubtleiith zum ersten
umb giengend und besahend mit groBem fleis alle wer und sterke des
orths ob doch etwan eine hoffnung were, das stark schlof3 zu bestreiten
und zu gewinnen». Diese verstandesmiBigen Uberlegungen billigten
die kampffreudigen Knechte nicht immer; als solche vor Morbegno
angestellt wurden, ging ein Murren und Murmeln durch die Reihen
der Wartenden, welche die Hauptleute mit Gewalt zum Sturme zwan-
gen. Wo aber diese Bereitschaft nicht vorhanden war, galt es, sie durch
geschickte psychologische Behandlung der Knechte zu schaffen. Der
Hauptmann ging dann wohl unter den Knechten herum und spornte
sie zum Kampfe an. Solche vom Rachegedanken betonten Worte moch-
ten ihren Zweck nicht verfehlen und waren auch dann — wie im be-
rithmten Sturm auf die Schanze an der Calven — notwendig, wenn ein
Sturm miBlungen oder der Kampf auf des Messers Schneide stand. Die
anfeuernden Sitze, die Lemnius die Biindner Fithrer an der Calven und
Buffalora sprechen ldaBt, mogen sich an antike Vorbilder anlehnen,
allein das haufige Vorkommen — sei es bei Giornico, bei Frastenz oder
im Muisserkrieg — spricht doch fur geschichtliche Realitdt. -

Stirmten die Knechte aus eigener Begier oder muliten sie dazu erst
ermuntert werden, eines stand fest: die Hauptleute standen im Kampf
stets in vorderster Front und vollbrachten tollkithne Taten der Tapfer-
keit. So steht der Sturm auf Morbegno im Mirz 1531 nur deswegen im
Schatten der Calven, weil er mit einem MiBlerfolg endete; die Tapfer-
keit der Hauptleute ist nicht weniger erinnerungswiirdig. Die beiden
hervorragendsten Fiithrer, Dietegen von Salis und Junker Hans von
Marmels, blieben auf der Walstatt. In der Schlacht bei Hohensiena
fielen alle Bundner Fihrer bis auf zwei.

Die sich immer wieder demonstrativ zeigende personliche Tapfer-
keit und Opferbereitschaft der Hauptleute, die auch im Privatleben
zum Durchbruch kam, verfehlte ihre Wirkung aut' die Knechte keines-
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wegs und trug wesentlich zur Bindung zwischen Fithrung und Mann-
schaft bei. Der Knecht forderte dieses Attribut bei seinen Fithrern, die
er — vor allem, wenn sie von oben gesetzt waren — nur anerkannte,
wenn sie potenzierte Kriegsleute vorstellen konnten. Feiglinge gab es
unter den Fihrern wenige. Viel eher wiirde man heute den Kom-
mandostellen Mingel vorwerfen, die damals wenig wogen, wie bei-
spielsweise der Verlust all’ jener Missiven, welche die Ziircher an die
Bindner im Zusammenhang mit dem zweiten Kappeler Krieg sand-
ten: «Dieselben missiven haben die Piinter hernach als der Ziiricher
krieg gricht ward, am haimziechen zu Wesa, in Gallus Eglis des wirts
zum Schwerthuse vergessen, und dahinden gelassen. Die kamen nach-
werts als sich die von Wesa ergaben, zu den altgléubigen handen. »

Eine der schwersten und undankbarsten Aufgaben der Hauptleute
war unstreitig die Erreichung von Disziplin und Ordnung. Es hat aber
allen Anschein, daB3 die Fithrung mit dem unbindigen und wilden We-
sen der Knechte sich recht eigentlich abfand und das Beste daraus zu
machen suchte; daB sie die Unordnung als das Normale hinnahm, als
ectwas Unabanderliches, dem Wesen des echten Kriegers von Natur
gegeben und thm gemalB3. Der Hauptmann, der im Wormserzug die Er-
oberung von Bormio nach Hause meldete, machte sich nichts daraus,
von der «treffenlichen unordnung» zu sprechen, mit der man die Ort-
schaft gesturmt habe; er spricht davon, als sei dies eine alltdgliche Er-
scheinung. Fir lingere Kriegsziige wurde eine Lagerordnung not-
wendig, wic etwa im Zweiten Misserkrieg. welche die Verletzung und
Schiadigung alter Leute, Frauen und Kinder, sowie die Wegnahme von
Gut untersagte, die Schindung von «gotzhuser, kilchenn und kaplen»
verbot, die Entfernung aus dem Lager von der Erlaubnis der «ober-
keit» abhingig machte und das «schlachenn oder stechen» bestrafte.
Unter den Gbrigen Artikeln ragen der Zutrink-Paragraph und die Be-
stimmung gegen dic Raufhindel hervor, beide gehoren zusammen. Die
Schwierigkeiten der Fithrung charakterisieren drei Bestimmungen:
« Wer sich gegen siner oberkeit frevenlich setzt und widerstrept, es sye
mit worten oder werckenn, der soll an sinem lib gestrafft werdenn,
alles nach erkanntnul} des rechten... Es sol dheiner ziig oder wacht
abschlachenn oder verhinderen by libstraff... Es sol dheiner dhein
miitery machenn by straff’ des libs und lebenns. »
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Beschlielen wir unsere kurze Skizzierung der Probleme der alt-
bindnerischen Fihrung mit dem Versuch, eine der umstrittensten
Fihrungsepisoden der Biindner Kriegsgeschichte zu erhellen: die Zwi-
schenfille vor der Schlacht an der Calven, zwischen Freuler und Fon-
tana.

Dietrich Freuler, Fithrer cines grofleren Haufens von Gotteshaus-
leuten von Spliigen, Rheinwald, Schans und Thusis, ist — neben Hein-
rich Ammann von Griningen, Hauptmann der Churer und zugleich
bischéflicher Amtmann in Haldenstein — der einzige Hauptmann in
der Bundner Kriegsgeschichte, der offensichtlich kein Biindner Biirger
war. Trotz seines Glarner Namens wird er als Schwyzer deklariert und
gehort zweifellos zu den Schwyzer Hauptleuten vom Schlage jener,
die den Appenzellern in ihren Freiheitskimpfen beistanden, und jener
Schwyzer Knechte, die beim Schamser Aufstand auf der Birenburg
hockten. Einerseits als Fremder, andernseits — obwohl Landsknechts-
fithrer — als Vertreter des Bischofs von Chur und damit einer michtigen
staatlichen Potenz, demnach Typus des der Obrigkeit verpflichteten
Hauptmanns, wird man ihn betrachten missen, um die Vorwiirfe an
seine Adresse verstehen zu konnen; denn das lange Sdaumen und «ver-
halten» des Haupthaufens, das ungebiihrliche Zégern vor dem Sturm
wurde ihm zur Last gelegt. Die Konfliktsituation vor der Calven-
Schanze schildert Lenz in seinem Lied:

«Hoptman fréwler hielt fast

Sin volck Jn solchen massen

Das ers dran nit wolt lassen

Bis es ward ougen schyn

Das die Jren litten pin

Da ward einer zu Jm Jechenn
Wir merken und sechenn

Das die unsern not lydenn

Der frowler sprach thu vermyden
Din clappern und din claffenn
Jch weis was Jch han zu schaflen
Domitt tett er sin wartenn
Schlug Jnn mitt der Halabarten
Die knecht schnell zemen traten
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Wir mercken du wilt uns veratten
Die unsern tind Jn nétten stan
Denck zuch mitt uns bhend dran
Oder du stirpst von unsern Henden. »

Mag diese Schilderung der historischen Wahrheit entsprechen oder
von ihr abweichen, es besteht kein Zweifel, daBl in der Fithrung der
Bundner und zwischen Hauptleuten und Knechten vor der Calven
schwerwiegende Differenzen iiber die Ansetzung des Sturmes bestan-
den; das untidtige und nervenzermiirbende Warten in Kampfforma-
tion konnte schnell zu Meinungsverschiedenheit fithren. AuBere Stim-
mung und Situation waren dazu angetan. Das Temperament und die
Kampfeslust der Knechte geriet dabei in Konflikt mit dem kiithlen
Blut und der ruhigen taktischen Uberlegung eines so erfahrenen Fiih-
rers wie Dietrich Freuler; er wiirde wohl der Meinung von General-
stabschef Theophil v. Sprecher zustimmen, der es «militdrisch voll-
kommen begreiflich» findet, «dal3 die Anfithrer der Bundner mit dem
Angrift gegen die Schanze zurtickhielten, bis das Eingreifen der Um-
gehungskolonne deutlich geworden wire». Dies ist niichternes Stabs-
denken.

Den Knecht kiimmerte dies keinen Deut; wer sich von solchen
Uberlegungen leiten lieB, konnte sein Fithrer nicht sein. Sein Typ war
ein Mann wie Benedikt Fontana, der Fuhrer des Reamser Fahnleins,
verhaftet mit der Kimpfergemeinschaft, ihre Intentionen und ihr Fiih-
len teilend. Er mochte wohl die Berechtigung der Gedankenginge
Freulers einsehen, aber in richtiger Einschdtzung und vor allem dem
Furor Raeticus ebenso verfallen wie seine Kameraden, gab er dem
Dringen der Knechte nach und stiirmte an der Spitze seiner «mats»
dem Tod entgegen. So wandelten sich obrigkeitliche Hauptleute durch
ihre kriegerischen Instinkte gewissermalen fiir Stunden in freie Knech-
te, die dem Kampfgedanken und Rachegefithlen des einzelnen Kampfers
verpflichtet sind. In jedem Hauptmann steckt dringend und fordernd,
nur notdiirftig bezahmt und unter Kontrolle gehalten, bereit, jeden
Augenblick unwiderstehlich auszubrechen, dieselbe Tollkithnheit,
Kampfesgier und Unbeherrschtheit, wie sie im echten Alten Biindner
Krieger lag. In einem der schicksalshaften Augenblicke der Biindner
Geschichte gab dies den entscheidenden Ausschlag zum Sieg.

142



	Probleme der militärischen Führung im Alten Bünden

